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(54) Plasmapulverspritzverfahren zur Beschichtung von Paneelen für Kesselwände in Verbindung 
mit einem Laserstrahlgerät

(57) Die Erfindung betrifft ein thermisches Spritzver-
fahren zum Herstellen einer Schutzschicht im Plasma-
pulverspritzverfahren auf mit heißen Gasen, insbeson-
dere Rauchgasen beaufschlagten und aus einem vorge-
gebenen metallischen Grundwerkstoff bestehenden
Wänden von Verbrennungsanlagen, insbesondere Müll-
verbrennungsanlagen.

Um eine Schutzschicht mit einer Dicke von 0,6 bis
1,5 mm Dicke herstellen zu können, um so die Standzeit
beispielsweise von Rohr-Steg-Rohr-Segmenten zu er-
höhen, werden zumindest die Schritte
Reinigen der metallischen Wände;
Versetzen eines Plasmagases in Rotation um die Mittel-
längsachse (X1) einer Plasmapulverspritzvorrichtung
(2);

Innenzuführung eines Beschichtungswerkstoffes als
Pulver gleichzeitig durch zwei Innenzuführöffnungen
(24,26) hindurch, welche Innenzuführöffnungen (24,26)
mit ihren Mündungsöffnungen einander gegenüberlie-
gend angeordnet sind, wobei zumindest ein Pulverstrahl
(4,6) erzeugt wird;
Aufschmelzen des Beschichtungswerkstoffes; und
Verbinden des auf die metallische Wand auftreffenden
Beschichtungswerkstoffes mittels zumindest eines La-
serstrahles (11,12) einer Laserstrahlanlage (3) unter
Ausbildung eines diffusiven Verbundes des Beschich-
tungswerkstoffes zum Grundwerkstoff der metallischen
Wand
vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein thermisches Spritzver-
fahren zum Herstellen einer Schutzschicht im Plasma-
pulverspritzverfahren auf mit heißen Gasen, insbeson-
dere Rauchgasen beaufschlagten metallischen Wän-
den. Die Erfindung betrifft aber auch eine thermische
Spritzvorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Die DE 196 38 228 A1 befasst sich mit einem
Verfahren zur Herstellung einer heißgaskorrosionsbe-
ständigen Verbindung von durch eine thermisch ge-
spritzte Schicht korrosionsgeschützten Rohren, bei dem
das eine zu verschweißende Rohr im Bereich seiner dem
zweiten Rohr benachbarten Stoßkante vor dem thermi-
schen Spritzen, beispielsweise dem Plasmaspritzverfah-
ren durch Auftragschweißen mit einem korrosionsbe-
ständigen Werkstoff beschichtet wird.
[0003] Die US 4,192,672 betrifft Metalllegierungen,
welche als selbstfließende Pulver z.B. auf Nickelbasis
relative große, harte Ausfällungen aufweisen, um die
Verschleißfestigkeit solcher Pulver zu verbessern. Ins-
besondere befasst sich die US 4,192,672 mit der Her-
stellung solcher Pulver. Derartige Pulver sollen mittels
Plasmaspritzverfahren verspritzt werden können, wobei
die Anlagerung gleichzeitig oder anschließend einge-
schmolzen wird.
[0004] Die EP 0 223 135 A1 befasst sich ebenfalls mit
selbstfließenden Metalllegierungen welche im Plas-
maspritzverfahren aufgetragen werden können. Wird
nicht im Plasmaspritzverfahren aufgespritzt, kann die
Schicht mittels einer Autogenflamme vor Ort geschmol-
zen werden. Zu dem Plasmaspritzverfahren offenbart die
EP 0 223 135 A1 eine Schmelztemperatur in einem Be-
reich von 1100 bis 1250°C.
[0005] In Kraftwerken, insbesondere in Müllverbren-
nungsanlagen bzw. deren Verbrennungskesseln
herrscht eine sehr aggressive, korrosive Umgebung auf-
grund der sehr spezifischen Zusammensetzung des
Brennstoffs (Abfall). Die Wände der Kessel, aber auch
deren Paneele und/oder Rohrbündel bzw. Überhitzer-
rohrbündel müssen daher insbesondere gegen Varian-
ten der Hochtemperaturkorrosion geschützt werden. Aus
einer Vielzahl von Schutzmaßnahmen gegen Hochtem-
peraturkorrosion und Verschleiß ist zum Beispiel das
thermische Spritzen, beispielsweise als Flammspritzen
oder auch als Plasmaspritzverfahren bekannt
[0006] Mittels des Flammspritzens werden Pulver als
Beschichtungswerkstoff auf die zu beschichtenden
Werkstoffe, z.B. Stahlwerkstoffe aufgebracht. Hierzu
wird das zu beschichtende Werkstück zunächst gereinigt
und anschließend mit Korund oder dergleichen gestrahlt.
Eine Vorwärmung des Grundwerkstoffs auf eine Tempe-
ratur von 150°C bis 250°C vor dem Strahlen ist oft not-
wendig, wobei die genannte Vorwärmtemperatur insbe-
sondere bei dem Flammspritzen mit selbstfließenden
Pulvern empfohlen wird. Die Beschichtungswerkstoffe
weisen einen Schmelzpunkt unterhalb der Schmelztem-
peratur des zu beschichtenden Werkstoffs auf, und wer-

den nach dem Aufspritzen in den Grundwerkstoff einge-
schmolzen. Die Schutzschicht weist vor dem Einschmel-
zen eine relativ große Schichtdicke von bis zu 2 mm bei
relativ hoher Porosität von 15 bis 20 % auf. Diese Fak-
toren bedingen das Einschmelzen. Das Einschmelzen
wird üblicherweise mit einer harten Acetylen-Sauerstoff-
flamme durchgeführt, so dass die Schutzschicht auf eine
Temperatur von bis zu 1200°C erwärmt wird. Durch die-
ses Einschmelzen nimmt die Schichtdicke um ca. 20 Vo-
lumenprozent ab. Insbesondere bei Warmfesten Stählen
wie z.B. aus dem Werkstoff 15Mo3, 13CrMo45 oder
10CrMo910 führt der hohe Wärmeeintrag zu einer nach-
teiligen Gefügeänderung.
[0007] Bekannt sind aber auch Plasmaspritzverfahren
zur Herstellung der Schutzschicht, wie beispielsweise in
der DE 42 20 063 C1 offenbart. Das in der DE 42 20 063
C1 offenbarte Verfahren hat sich in der Praxis dahinge-
hend bewährt als der Verzug von Werkstücken und
rißbildende Spannungen im Grundwerkstoff vermieden
werden. Allerdings hat sich mittlerweile gezeigt, dass die
aufzubringende Schutzschicht doch nur relativ dünn ist.
Dies bedeutet, dass die relativ dünne Beschichtung den
vielfach gestiegenen Anforderungen der Standzeitver-
längerung bei gleichzeitiger erhöhter erosiver und korro-
siver Belastung nicht mehr standhält. Das Plasmaspritz-
verfahren gemäß der DE 42 20 063 C1 eignet sich alleine
nicht dafür Schutzschichten entsprechend den gestiege-
nen Anforderungen in ihrem Betrag zu vergrößern, da
die Eigenspannungen durch die Erstarrung der schmelz-
flüssigen Partikel bei dem Auftreffen auf die metallischen
Wände zu hoch werden und die Bindekräfte der mecha-
nischen Verklammerung und der Adhäsionskräfte über-
treffen. Ein Abplatzen der dickeren Schutzschicht wäre
die Folge.
[0008] Bekannt sind aber auch
Laserauftragschweißverfahren, bei denen ein Beschich-
tungswerkstoff mittels eines Lasers einer energieinten-
siven Laserschweißanlage zum Beispiel auf Walzen auf-
getragen wird. Bei dem Laserauftragschweißen mit Pul-
ver erhitzt der Laser das Werkstück meist defokussiert
und schmilzt es lokal auf. Gleichzeitig wird ein inertes
Gas gemischt mit feinem Metallpulver zugeführt. An der
erhitzten Stelle schmilzt das Metallpulver auf und verbin-
det sich mit dem Metall des Werkstücks. Die Anbindung
an das Grundmaterial kann z. B. durch die Ausbildung
einer Zwischenschicht über die Parameter beeinflusst
werden. Meistens sind anschließende Nachbearbei-
tungsschritte, wie Fräsen oder Drehen, notwendig.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
thermisches Spritzverfahren der eingangs genannten Art
sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
mit einfachen Mittel so zu verbessern, dass bei geringer
Wärmeeinbringung in den Grundwerkstoff eine Schutz-
schicht herstellbar ist, welche den hohen Anforderungen
der langen Standzeit gerecht wird.
[0010] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
thermisches Spritzverfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst, wobei eine thermische Spritzvorrich-
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tung mit den Merkmalen des Anspruchs 8 den gegen-
ständlichen Teil der Aufgabe löst.
[0011] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in der nach-
folgenden Beschreibung einzeln aufgeführten Merkmale
in beliebiger, technisch sinnvoller Weise miteinander
kombiniert werden können und weitere Ausgestaltungen
der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung charakteri-
siert und spezifiziert die Erfindung insbesondere im Zu-
sammenhang mit den Figuren zusätzlich.
[0012] Erfindungsgemäß umfasst ein thermisches
Spritzverfahren zum Herstellen einer Schutzschicht im
Plasmapulverspritzverfahren auf mit heißen Gasen, ins-
besondere Rauchgasen beaufschlagten metallischen
Wänden mit einer Plasmapulverspritzvorrichtung zumin-
dest die Schritte, dass die zu beschichtende Wand ge-
reinigt wird; dass ein Plasmagas innerhalb der Plas-
maspritzvorrichtung in eine Rotation versetzt wird; dass
ein jeweiliger Lichtbogenfußpunkt an einer Kathode und
an einer Anode in Rotation versetzt wird, dass ein Pulver
als Beschichtungswerkstoff durch zwei Innenzuführöff-
nungen eingeleitet wird, wobei der Beschichtungswerk-
stoff lediglich aufgeschmolzen wird, und dass der auf die
zu beschichtende Wand auftreffende Beschichtungs-
werkstoff mittels zumindest eines Laserstrahls einer La-
serstrahlanlage unter Bildung eines diffusiven Verbun-
des mit dem Grundwerkstoff aufmischzonenfrei verbun-
den wird.
[0013] Mit der Erfindung wird der Beschichtungswerk-
stoff mittels des Plasmapulverspritzverfahrens also le-
diglich vorgewärmt auf die zu beschichtenden Wand auf-
getragen. Das Verbinden des Beschichtungswerkstoffes
mit dem Grundwerkstoff geschieht sodann mit einem La-
serverfahren, wobei der diffusive Verbund zwischen dem
Grundwerkstoff und dem Beschichtungswerkstoff gebil-
det wird.
[0014] Insofern wird mit der Erfindung eigentlich der
vermeintliche Nachteil in Kauf genommen, dass der Be-
schichtungswerkstoff, also das Pulver nicht so schmelz-
flüssig hergestellt wird, dass die aufzutragende Be-
schichtung ordnungsgemäß hergestellt werden könnte.
Dies wird bei der Erfindung erst durch den Schritt der
Bildung des diffusiven Verbundes mittels des Lasers der
Laserstrahlanlage erreicht. Die vermeintlichen Nachteile
bewirken nun aber vorteilhaft, dass der Beschichtungs-
werkstoff nicht schmelzflüssig ist, sondern lediglich vor-
gewärmt ist, wobei der Laser trotzdem im Vergleich zu
nicht vorgewärmten Pulver nur eine sehr geringe Leis-
tung haben kann um den diffusiven Verbund zu bilden.
[0015] Mit der Erfindung wird so ein diffusiver Über-
gang des Grundwerkstoffs zum Beschichtungswerkstoff
mit einer Dicke von 100mm, bevorzugt von 20mm bis
70mm erzeugt. So kann die aufzubringende Schutz-
schicht eine Dicke aufweisen, welche 100% bis 200%
größer ist als eine Schichtdicke, welche nach dem bisher
bekannten Verfahren nach der DE 42 20 063 C1 aufge-
bracht werden konnte. Die Schichtdicke nach der Erfin-
dung kann einen Betrag von 0,2 bis 0,4 mm, bevorzugt
von 0,6 bis 1,5 mm aufweisen. Eine vom Betrag her hohe

Schichtdicke führt aber zwangsläufig auch zu einer län-
geren Standzeit, was wiederum einer längeren Anlagen-
verfügbarkeit zugutekommt.
[0016] Ein weiterer Vorteil des vermeintlichen in Kauf
zunehmenden Nachteils des nicht schmelzflüssigen,
sondern lediglich aufgewärmten Beschichtungswerk-
stoffes, also Pulvers ist auch darin zu sehen, dass ein
wesentlich gröberes Pulver eingesetzt werden kann. Ein
gröberes Pulver ist natürlich wesentlich preisgünstiger
herstellbar als ein feines Pulver, welches mit einer ent-
sprechenden Anzahl an Arbeitsschritten bearbeitet wer-
den muss, um die feine Körnung von beispielsweise
20mm bis 53mm zu erhalten. Vorteilhaft kann der Be-
schichtungswerkstoff, also das Pulver für das erfin-
dungsgemäße Verfahren grobkörnig sein, und eine Kör-
nung mit einem Betrag von weniger als 200mm, bevor-
zugt von weniger als 125mm, weiter bevorzugt mit einem
Betrag zwischen 63mm und 104mm aufweisen Dies be-
wirkt im Vergleich zu feinen Beschichtungswerkstoffen
eine Kostenersparnis von ca. 20% hinsichtlich des Ma-
terialpreises.
[0017] Bei dem Plasmapulverspritzen wird bekannter
Weise ein Lichtbogen erzeugt, welcher sich von der An-
ode zur Kathode erstreckt, wobei sowohl an der Anode
als auch an der Kathode jeweils ein Lichtbogenfußpunkt
angeordnet ist. Bei der üblichen laminaren Strömung des
Plasmagases sind die jeweiligen Lichtbogenfußpunkte
statisch, so dass diese die Kathode aber auch die Anode
an fixierten Stellen sehr schnell verschleißen. Vorteilhaft
ist, dass das Plasmagas bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren in eine Rotation versetzt wird, also um die Mit-
tellängsachse beispielsweise der Anode rotiert. So wird
erreicht, dass sowohl die Kathode als auch die Anode
gleichmäßig verschleißen, da der jeweiligen Lichtbogen-
fußpunkt in Umfangsrichtung sowohl der Kathode als der
Anode gesehen entsprechend der Rotation des Plasma-
gases quasi mitgenommen wird. Ersichtlich ist, dass ein
auf der Umfangsfläche wandernder Lichtbogenfußpunkt
einen gleichmäßigen Verschleiß in Umfangsrichtung ge-
sehen bewirkt.
[0018] So wird auch eine rotierende Ionisation des
Plasmagases erzeugt, da ja mit den rotierenden Licht-
bogenfußpunkten natürlich auch der Lichtbogen rotiert.
[0019] Dadurch, dass nun zwei Innenzuführöffnungen
zur Zufuhr des Beschichtungswerkstoffes, also des Pul-
vers vorgesehen sind, werden auch zwei Pulverstrahle
erzeugt, welche die Plasmapulverspritzvorrichtung, die
auch als Pistole bezeichnet werden kann, verlassen.
Überraschend ist dabei, dass einer der Pulverstrahle die
Pistole zentrisch entlang der Mittellängsachse verlässt,
wohingegen der zweite Pulverstrahl bezogen auf die Mit-
telachse abgelenkt ist. Dies wird erreicht, indem die bei-
den Innenzuführöffnungen idealer Weise gleichzeitig mit
Beschichtungswerkstoff beschickt werden, wobei ziel-
führend ist, dass die Innenzuführbohrungen mit ihrer Mit-
telachse jeweils winklig zu einer Senkrechten auf die Mit-
tellängsachse der Anode angeordnet sind. In bevorzug-
ter Ausgestaltung wird ein spitzer Winkel gebildet, wobei
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sehr bevorzugt ist, dass der Winkel zwischen der Senk-
rechten auf die Mittellängsachse und der Mittelachse der
jeweiligen Innenzuführbohrung einen Winkelbetrag von
5° bis 15°, weiter bevorzugt 9° aufweist. In günstiger Aus-
gestaltung sind die beiden Innenzuführöffnungen zumin-
dest mit ihrer Mündungsöffnung in die Anode hinein be-
zogen auf die Mittellängsachse genau gegenüberliegend
angeordnet.
[0020] Vorteilhaft ist, dass die beiden Innenzuführöff-
nungen in der Anode eingebracht sind, welche idealer
Weise gleichzeitig mit Pulver beschickt werden. In
zweckmäßiger Ausgestaltung ist die Pulverzufuhr durch
beide Innenzuführöffnungen jeweils separat steuerbar.
Insofern können die beiden Innenzuführöffnungen sepa-
rat angesteuert beschickt werden, wobei jeder Innenzu-
führöffnung auch ein jeweils separater Pulvergeber zu-
geordnet sein kann. So kann mit der Erfindung vorteilhaft
die jeweils benötigte Pulvermenge eingestellt werden.
Denkbar ist, dass beide Innenzuführöffnungen gleichzei-
tig mit der jeweils maximal möglichen Menge beschickt
werden. Weisen die beiden Innenzuführöffnungen bei-
spielsweise einen Durchmesserbetrag von jeweils
4,2mm auf, könnten so beispielhaft 12 bis 14kg/h Pulver
aufgetragen werden. Möglich ist, dass durch beiden In-
nenzuführöffnungen das jeweils gleiche Pulver geleitet
wird. So treffen beide Pulverstrahle entsprechend der
Ablenkung des einen Pulverstrahls aus der Mittellängs-
achse heraus auch versetzt auf den zu beschichtenden
Werkstoff. Da beide Pulver identisch sind, erübrigt sich
festzustellen, welcher der beiden Pulverstrahlen abge-
lenkt wird und welcher nicht. Hier ist aber ein weiterer
Vorteil der Erfindung dahin zu sehen, dass durch beide
Innenzuführöffnungen auch zwei unterschiedliche Be-
schichtungswerkstoffe, also Pulver geleitet werden kön-
nen. Die Pulver können nicht nur in ihrer (metallurgi-
schen) Zusammensetzung unterschiedlich sein, son-
dern auch hinsichtlich der Pulvermorphologie (z.B. ag-
glomeriert, geschmolzen, im Gasstrom verdüst ...), der
Pulverform (z.B. spitz, kantig, kugelig ...), des spezifi-
schen Gewichts und auch z.B. des Aufschmelzverhal-
tens (z.B. des weißen, schwarzen oder glänzenden Pul-
vers) unterschiedlich sein. Hinsichtlich der unterschied-
lichen Zusammensetzung der beiden Pulver kann so
zum Beispiel ein Pulverstrahl eine Zwischenschicht mit
entsprechend der Legierung des zugeführten Pulvers er-
zeugen, wobei der andere Pulverstrahl z.B. eine Deck-
schicht mit den entsprechenden Eigenschaften der zu-
geführten Pulverlegierung aufweist. Beide Pulverlegie-
rungen können durch Einwirken des Lasers oder der La-
ser aber auch entsprechend den gewünschten Eigen-
schaften der Schutzschicht miteinander vermischt, also
aufgemischt werden. Die Zusammensetzung der Pulver
kann in Abhängigkeit von dem vorhandenen Grundwerk-
stoff und den späteren Betriebsbedingungen, insbeson-
dere den vorgegebenen Temperaturbereichen bestimmt
werden.
[0021] Dabei liegt der Erfindung die Erkenntnis zu-
grunde, dass die Ablenkung des Pulverstrahls aus der

Mittellängsachse heraus oder nicht tatsächlich von der
Morphologie, der Pulverform, des spezifischen Gewichts
und dem Aufschmelzverhalten des jeweils zugeführten
Pulvers abhängt. So kann an jeweiligen Probewerkstü-
cken, welche dem zu beschichtenden Werkstück ent-
spricht, festgestellt werden, welcher Pulverstrahl in wel-
cher Zusammensetzung abgelenkt wird, und welcher
Pulverstrahl nicht abgelenkt wird.
[0022] Da mit der Erfindung zwei Pulverstrahle erzeugt
werden, ist es zweckmäßig, wenn auch beide Pulver-
strahle, also die beiden auf den zu beschichtenden Werk-
stoff auftreffenden Pulverlegierungsraupen auch mit je-
weils einem Laser weiterbehandelt werden, um den dif-
fusiven Verbund zu bilden. Insofern ist vorteilhaft vorge-
sehen, dass eine Doppel-Laserstrahlanlage, also auch
zwei Laser vorgesehen sind, wobei der jeweilige Laser
dem jeweils auftreffenden Pulverstrahl zugeordnet ist.
[0023] Zum Aufbringen einer Schutzschicht mit dem
erfindungsgemäßen Verfahren ist geeigneter Weise eine
80KW Plasmaspritzanlage mit Innenpulverzuführung
einsetzbar. Durch die Innenpulverzufuhr, und zwar be-
vorzugt durch beide Innenpulverzuführöffnungen gleich-
zeitig, wird das jeweilige Pulver im jeweiligen Plasma-
strahl einerseits fokussiert, wobei andererseits eine
gleichmäßigere Aufschmelzung des Pulvers erreicht
wird. Ein Aufschmelzen im Sinne der Erfindung ist also
lediglich ein Anwärmen, wobei das Pulver eben nicht
schmelzflüssig wird. Durch das Aufschmelzen des Be-
schichtungswerkstoffes, also des Pulvers innerhalb der
Pistole kann nun aber vorteilhaft die Laserleistung redu-
ziert werden, so dass somit vorteilhaft eine geringere Er-
wärmung des zu beschichtenden Bauteils zu erwarten
ist. Die metallische Wand wird durch den Laserstrahl
bzw. durch die Laserstrahlen lediglich auf eine Tempe-
ratur von 60°C, maximal 80°C erwärmt. Insofern liegt ein
weiterer Vorteil der Erfindung darin, dass der Laser der
Laserstrahlanlage, also die Doppel-Laserstrahlanlage
eine Leistung von lediglich 2KW bis 10KW, bevorzugt
von 3KW bis 5 KW haben kann. So kann ein geringer
Verzug der metallischen zu beschichtenden Wand, bei-
spielsweise von Rohr-Steg-Rohr-Segmenten oder z.B.
von Paneelen von Verbrennungskesselwänden erreicht
werden.
[0024] Vorteilhaft ist auch, dass auf ein Aufrauen
und/oder Behandeln der zu beschichtenden Wand mit
Edelkorund oder dergleichen Strahlmittel verzichtet wer-
den kann; denn die bisher anzustrebende mechanische
Verklammerung der schmelzflüssigen Pulverpartikel im
Augenblick des Auftreffens als Bindemechanismus wird
bei der Erfindung durch die hohe Energiedichte des je-
weiligen Lasers im Auftreffpunkt zur Erzeugung eines
diffusiven Verbundes ersetzt, ohne dass schädliche
Spannungen in den zu beschichtenden Grundwerkstoff
eingebracht werden. Gleichwohl kann das zu beschich-
tenden Werkstück Korrosionsschutzüberzüge haben,
wobei diese Korrosionsschutzüberzüge mittels einfa-
chen Reinigungsmitteln entfernbar sind. Auch Schmutz
oder dergleichen sollte entfernt werden. Insofern sollte
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die Oberfläche zwar z.B. von Fett, Öl, Zunder und/oder
Walzhaut gereinigt sein, ein Aufrauen und/oder Aktivie-
ren kann bei der Erfindung aber entfallen.
[0025] Um die Rotation des Plasmagases innerhalb
der Plasmaspritzvorrichtung, also innerhalb der Pistole,
insbesondere innerhalb der Anode erreichen zu können
weist die entsprechende Plasmagasdüse, also der Injek-
tor zumindest eine kombinierte Bohrung auf, welche
durch zwei ineinander eingebrachte Teilbohrungen ge-
bildet wird. Dabei ist in zielführender Ausgestaltung vor-
gesehen, dass eine der Teilbohrungen mit ihrer Mittel-
achse deckungsgleich zu einer Mittelachse der Plasma-
gasdüse ist. Die andere, zweite Teilbohrung ist winklig
zu der Mittelachse der Plasmagasdüse angeordnet. Be-
vorzugt ist vorgesehen dass die andere zweite Teilboh-
rung in einem spitzen Winkel, bevorzugt in einem Winkel
von 10 bis 30°, weiter bevorzugt von 16,5° zur Mittelach-
se der Plasmagasdüse angeordnet ist. Zielführend ist,
dass beide Teilbohrungen einen identischen Ansatz-
punkt an einem Außenumfang der Plasmagasdüse ha-
ben, und an einem Innenumfang münden. Dabei wird an
dem Innenumfang eine Gesamtmündungsöffnung er-
reicht, welche natürlich größer ist als eine solche Mün-
dungsöffnung die mit einer der einzelnen Teilbohrungen
erreichbar ist. Gleichzeitig ist die innere Gesamtmün-
dungsöffnung kleiner als beide Teilbohrungsmündungen
zusammen betrachtet. Insofern ist hier ein Vorteil gegen-
über einer einzelnen zur Mittelachse der Plasmagasdüse
schräg verlaufenden Düsenbohrung, welche einen har-
ten Plasmagasstrahl erzeugen würde, dahin zu sehen,
als die kombinierte Bohrung gemäß der Erfindung quasi
einen exzentrischen Verlauf aufweist, wobei die innere
Gesamtmündungsöffnung größer ist als der Eintritt der
kombinierten Bohrung an dem Außenumfang der Plas-
magasdüse. So wird vorteilhaft erreicht, dass die einge-
leitete Gasmenge homogen ionisierbar ist, da sich das
eingeleitete Gas innerhalb des Plasmabrenners homo-
gen verteilt, da sich durch die sich quasi exzentrisch er-
weiternde innere Gesamtmündungsöffnung ein weicher
Plasmagasstrom einstellt. In günstiger Ausgestaltung
kann vorgesehen sein, mehrere kombinierte Bohrungen
in der Plasmagasdüse vorzusehen. In besonders bevor-
zugter Ausgestaltung sind vier kombinierte Bohrungen
vorgesehen, welche in Umfangsrichtung der Plasmagas-
düse gesehen gleich verteilt sind. Zweckmäßig ist, wenn
insbesondere die zweiten Teilbohrungen jeweils gleich-
orientiert sind. Durch diese erfindungsgemäße Ausge-
staltung wird erreicht, dass das Plasmagas tangential
zur Mittellängsachse in den Plasmabrenner eingeleitet
wird, so dass das Plasmagas den Lichtbogen, der zwi-
schen Kathode und Anode angelegt ist, um die Mittel-
längsachse rotierend erreicht. In diesen rotierenden
Plasmastrahl wird nun das Pulver durch beide Innenzu-
führöffnungen eingeleitet, wie bereits beschrieben wur-
de.
[0026] Wie bereits erwähnt, wird bei einem bevorzug-
ten Neigungswinkel der Innenzuführöffnung von 9° ge-
genüber der Plasmastrahlachse in Richtung der Anoden-

mündung bei dem rotierenden Plasmastrahl eine Auf-
spaltung des Pulverstrahls in zwei Pulverstrahle erreicht.
Bei einem Spritzabstand von 100 bis 180mm, bevorzugt
von 130 bis 150mm können über die Parameterwahl von
Gasdruck, Gasmenge und Pulvermenge in Abhängigkeit
der oben genannten Pulverdaten die Auftreffflächen der
beiden Pulverstrahle derart beeinflusst werden, dass die-
se optimal aneinander grenzen und somit mit einer ge-
ringeren Leistung pro Laser eingeschmolzen und diffusiv
mit dem Grundwerkstoff verbunden werden können.
[0027] Vorteilhaft ist weiter, dass die Auftreffflächen
der beiden Pulverstrahle veränderbar sind. Diese kön-
nen beispielsweise hintereinander, versetzt zueinander
oder nebeneinander liegen. Dazu muss lediglich die
Plasmaspritzvorrichtung, also die Pistole entsprechend
der gewünschten Lage der Auftreffflächen um die Bren-
nerachse gedreht werden. Selbstverständlich wird der
Laser bzw. werden die Laser mit deren Optik entspre-
chend der tatsächlichen Auftreffflächen angepasst ein-
gestellt. Idealer Weise sind die Pulverstrahle so einstell-
bar, dass die Auftreffflächen überlappungsfrei genau an-
einander grenzen.
[0028] Erfindungsgemäß weist eine Vorrichtung zum
Plasmaspritzen zum Herstellen einer Schutzschicht im
Plasmaspritzverfahren auf mit heißen Gasen, insbeson-
dere Rauchgasen beaufschlagten metallischen Wänden
zur Durchführung des Verfahrens nach der Erfindung in
ihrer Anode zwei eingebrachte Innenzuführöffnungen
auf, welche bezogen auf eine Mittelachse der Plasma-
pulverspritzvorrichtung genau gegenüberliegend ange-
ordnet sind, wobei natürlich Herstellungstoleranzen be-
züglich der diametralen Anordnung möglich sind und im
Rahmen der Erfindung liegen. Die beiden Innenzuführ-
öffnungen weisen mit ihrer Mittelachse zu einer Senk-
rechten auf die Mittelachse der Plasmapulverspritzvor-
richtung einen spitzen Winkel höchst bevorzugt von 9°
auf. Weiter ist vorteilhaft vorgesehen, dass eine Plasma-
gasdüse zumindest eine kombinierte Bohrung, bevor-
zugt mehrere kombinierte Bohrungen, weiter bevorzugt
vier kombinierte Bohrungen aufweist, durch welche das
zu ionisierende Gas in die Plasmaspritzvorrichtung ein-
geleitet wird. Zudem ist mit der Plasmaspritzvorrichtung
zumindest ein Laser kombiniert, welcher das in der Plas-
maspritzvorrichtung lediglich aufgeschmolzene, also er-
wärmte auftreffende Auftragspulver so weiterbearbeitet,
dass der diffusive Verbund der Schutzschicht mit dem
Grundwerkstoff gebildet ist.
[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren und die er-
findungsgemäße Vorrichtung ist insbesondere zur An-
wendung z.B. an Rohr-Steg-Rohr-Segmenten und/oder
beispielsweise an Paneelen für Verbrennungskessel-
wände in Müllverbrennungsanlagen geeignet, ohne die
Anwendung hierauf zu beschränken. Insbesondere in
Müllverbrennungsanlagen kann so eine vom Betrag her
hohe Schutzschichtdicke hergestellt werden, welche
zwangsläufig auch zu einer längeren Standzeit der be-
schichteten Rohr-Steg-Rohr-Segmente und/oder Pa-
neelen führt, was wiederum einer längeren Anlagenver-
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fügbarkeit zugutekommt. Insofern wird mit der Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung einer Schutzschicht auf mit
heißen Gasen, insbesondere Rauchgasen beaufschlag-
ten und aus einem vorgegebenen metallischen Grund-
werkstoff bestehenden Wänden von Verbrennungsanla-
gen, Wärmetauschern oder ähnlichen Anlagen vorge-
schlagen, bei dem mittels eines Plasmabrenners und ei-
ner Laserstrahlanlage, bevorzugt einer Doppel-Laser-
strahlanlage ein Pulver aus metallischen, karbidischen,
oxidkeramischen oder silicidischen Werkstoffen oder Mi-
schungen dieser Werkstoffe auf die zuvor gereinigten
metallischen Wände zur Bildung der Schutzschicht auf-
getragen und durch den betreffenden Laserstrahl diffusiv
mit dem Grundwerkstoff verbunden wird. Als zu be-
schichtende Grundwerkstoffe sind dabei die in den be-
treffenden Anlagen zugelassenen Grundwerkstoffe ein-
setzbar, wobei hier auch Grundwerkstoffe mit der Be-
zeichnung 15Mo3, 13CrMo45 und/oder 10CrMo910 bei-
spielhaft genannt sein sollen. Zielführend ist auch, dass
bei der Erfindung anstelle einer Laserschweißanlage ei-
ne Laserstrahlanlage Einsatz findet um den diffusive Ver-
bund zu bilden. Eine Laserschweißanlage weist einen
sehr viel kürzeren und sehr energieintensiven Laser-
strahl auf als die Laserstrahlanlage, wobei der Grund-
werkstoff bei einer Laserschweißanlage aufgeschmol-
zen werden muss, und wobei der Schweißzusatzwerk-
stoff in Elektrodenform oder kaltem Pulver zugeführt
wird, wobei die Laserschweißanlage mit sehr viel höhe-
ren Energien betrieben werden muss als die idealer Wei-
se eingesetzte Laserstrahlanlage.
[0030] Weitere vorteilhafte Einzelheiten und Wirkun-
gen der Erfindung sind im Folgenden anhand von unter-
schiedlichen, in den Figuren dargestellten Ausführungs-
beispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Plasmaspritzvorrichtung kombiniert mit ei-
ner Doppel-Laserstrahlanlage, als Laser-Plas-
mabrennervorrichtung in prinzipieller Ansicht,

Fig. 2 einen Querschnitt durch eine Plasmadüse der
Plasmaspritzvorrichtung aus Figur 1,

Fig. 3 einen Längsschnitt durch eine Anode der Plas-
maspritzvorrichtung aus Figur 1, und

Fig. 4 Beschichtungsbeispiele von Rohr-Steg-Rohr
Elementen.

[0031] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen, so
dass diese in der Regel auch nur einmal beschrieben
werden.
[0032] Figur 1 zeigt eine Laser-Plasmapulverspritzvor-
richtung 1, die eine Plasmapulverspritzvorrichtung 2 und
eine Doppel-Laserstrahlanlage 3 aufweist.
[0033] Die Plasmapulverspritzvorrichtung 2 erzeugt
zwei aufgespaltene Pulverstrahle 4 und 6, welche auf ein
zu beschichtendes Werkstück 7 treffen. Das zu beschich-

tende Werkstück 7 ist z.B. ein Rohr-Steg-Rohr-Segment
8, wie dies beispielhaft in Figur 4 dargestellt ist. Das
Werkstück 7 wird mit aggressiven, heißen Rauchgasen
beaufschlagt, welche z.B. in Müllverbrennungsanalgen
entstehen.
[0034] Einer der Pulverstrahle 4 tritt zentrisch zur Mit-
tellängsachse X1 der Plasmapulverspritzvorrichtung 2
aus dieser heraus. Der andere Plasmapulverstrahl 6 tritt
abgelenkt zur Mittelachse X1 der Plasmapulverspritzvor-
richtung 2 aus dieser heraus. Beide Pulverstrahle 4 und
6 bilden jedoch einen Gesamtspritzkegel 9.
[0035] Die beiden Pulverstrahle 4 und 6 treffen auf das
zu beschichtende Werkstück 7, wobei das jeweilige Pul-
ver des jeweiligen Pulverstrahls 4 oder 6 in der Plasma-
pulverspritzvorrichtung 2 lediglich aufgeschmolzen wird,
und vor dem Austritt nicht schmelzflüssig ist.
[0036] Zur Bildung eines diffusiven Verbundes des
aufgetragenen Pulvers, also des Beschichtungswerk-
stoffes mit dem Werkstück 7, also mit dessen Grund-
werkstoff ist die Doppel-Laserstrahlanlage 3 vorgese-
hen, welche entsprechend der beiden Pulverstrahle 4
und 6 auch zwei Laserstrahle 11 und 12 erzeugt.
[0037] In Figur 2 ist eine Plasmagasdüse 13 der Plas-
mapulverspritzvorrichtung 2 in einem Querschnitt ge-
zeigt. Die Plasmagasdüse 13 kann im Folgenden auch
als Injektor 13 bezeichnet werden. Die Plasmapulver-
spritzvorrichtung 2 kann im Folgenden auch als Plasma-
brenner 2 bezeichnet werden.
[0038] Der Injektor 13 weist beispielhaft vier kombi-
nierte Bohrungen 14 auf, welche in Umfangsrichtung des
Injektors 13 gesehen gleich verteilt sind. Jede der kom-
binierten Bohrungen 14 ist aus zwei Teilbohrungen 16
und 17 gebildet. Eine erste Teilbohrung 16 hat eine Mit-
telachse x, welche deckungsgleich zu einer jeweiligen
Mittelachse des Injektors 13 ist. Eine zweite Teilbohrung
17 hat eine Mittelachse y, welche bezogen auf die Mit-
telachse x der ersten Teilbohrung 16 und damit zur je-
weiligen Mittelachse des Injektors 13 winklig angeordnet
ist. In höchst bevorzugter Ausgestaltung weist der Winkel
zwischen den beiden Mittelachsen x und y einen Betrag
von 16,5 ° auf. Jede der beiden Teilbohrungen 16 und
17 weist einen Durchmesser von beispielhaft 1,8 mm auf.
An einem Außenumfang des Injektors 13 weisen beide
Teilbohrungen 16 und 17 einen gemeinsamen Ansatz-
punkt auf. Insofern ist die Einlassöffnung 18 an dem Au-
ßenumfang des Injektors 13 identisch zu dem Durchmes-
ser der beiden Teilbohrungen 16,17. Beide Teilbohrun-
gen 16 und 17 bilden an einem Innenumfang 18 des In-
jektors 13 eine innere Gesamtmündungsöffnung 20. Da-
durch, dass die zweite Teilbohrung 17 winklig zur ersten
Teilbohrung 16 in den Injektor 13 eingebracht wird, wird
die innere Gesamtmündungsöffnung 20 größer sein als
der Durchmesser einer einzelnen Teilbohrung 16 oder
17. Gleichzeitig wird die innere Gesamtmündungsöff-
nung 20 kleiner sein als die Summe der beiden Durch-
messer der Teilbohrungen 16 und 17. Insofern wird je-
weils eine kombinierte Bohrung 14 erzeugt, welche quasi
eine exzentrischen Verlauf aufweist, wobei sich die kom-
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binierte Bohrung 14 ausgehend von dem an dem Außen-
umfang angeordneten Ansatzpunkt exzentrisch, also
quasi halbkegelförmig i n Richtung zum Innenumfang 19
erweitert. Alle Teilbohrungen 16 und 17 der vier kombi-
nierten Bohrungen 14 sind jeweils gleich orientiert. Mit-
tels dieser Ausgestaltung wird das Plasmagas tangential
zur Plasmabrennerachse (Mittellängsachse X1) in den
Plasmabrenner eingeleitet und erreicht so um die Mittel-
längsachse X1 des Plasmabrenners 2 rotierend einen
Lichtbogen 21 zwischen einer Anode 22 und einer Ka-
thode 23 (Figur 3) des Plasmabrenners 2.
[0039] In Figur 3 ist die Anode 22 der Plasmapulver-
spritzvorrichtung 2 gezeigt. In der Anode 22 ist die Ka-
thode 23 aufgenommen. Sowohl die Kathode 23 als auch
die Anode 22 sind mit ihren Mittelachse X2 und X3 de-
ckungsgleich zur Mittelachse X1 der Plasmaspritzvor-
richtung 2. Der Lichtbogen 21 ist ebenfalls erkennbar,
wobei auf eine Darstellung der jeweiligen
Lichtbogenfußpunkte an der Anode 22 und der Kathode
23 verzichtet wurde. Zielführend ist nun, dass das Plas-
magas den Lichtbogen 21 rotierend um die Mittellängs-
achse X1 des Plasmabrenners 2 erreicht. Damit wird
auch der Lichtbogen 21 um die Mittellängsachse des
Plasmabrenners 2 rotierend mitgenommen, was in Figur
3 mittels der beiden Lichtbogen 21 und 21a dargestellt
ist. Durch den rotierenden Lichtbogen 21 kann die Stand-
zeit sowohl der Anode 22 als auch der Kathode 23 ver-
längert werden, da die jeweiligen Lichtbogenfußpunkte
nicht mehr statisch fixiert sind, sondern sowohl an der
Anode 22 als auch an der Kathode 23 umlaufen. Dabei
ist in Figur 3 erkennbar, dass der Lichtbogenfußpunkt an
der Anode 22 in einem oberen Spitzenbereich und nicht
direkt an der Spitze selbst ansetzt.
[0040] Durch das rotierende Plasmagas und den ro-
tierenden Lichtbogen stellt sich auch eine rotierende Io-
nisation des Plasmagases ein.
[0041] Der Plasmabrenner 2 weist eine Innenpulver-
zuführung auf.
[0042] Zur Innenpulverzuführung sind in der Anode 22
zwei Innenzuführöffnungen 24 und 26 eingebracht. An-
schlüsse zu Pulvergebern sind nicht dargestellt. Die In-
nenzuführöffnungen 24 und 26 sind gleichzeitig mit Pul-
ver beschickbar wobei eine jeweilige Pulvermenge durch
die jeweilige Innenzuführöffnung 24 und 26 separat steu-
erbar ist. Die jeweilige Innenzuführöffnung 24 und 26
weist jeweils eine Mittelachse X4 auf, die zu einer Senk-
rechten Z auf die Mittelachse X1, winklig, höchst bevor-
zugt mit einem Winkel α von 9° angeordnet ist. Die beiden
Innenzuführöffnungen 24 und 26 sind gleichorientiert in
Richtung zu einer Plasmaaustrittseite in die Anode 22
eingebracht und münden in dem Inneren der Anode 22,
und sind mit ihren Mündungsöffnungen 27 bezogen auf
die Mittelachse X1 gegenüberliegend angeordnet.
[0043] Mit der Laser-Plasmapulverspritzvorrichtung 1
ist eine Schutzschicht auf mit heißen Rauchgasen be-
aufschlagten metallischen Wänden, beispielsweise auf
Roh-Steg-Rohr-Segmenten 8, wie diese in Figur 4 bei-
spielhaft dargestellt sind aufbringbar. An einem rechten

Bildrand der Figur 4 ist ein beispielhaftes Rohr-Steg-
Rohr-Segment 8 in einem Längsschnitt dargestellt. Da-
neben ist eine Aufsicht dargestellt.
[0044] Figur 4 soll dazu dienen eine jeweils mögliche
Lage die Auftreffflächen 28 und 29 der Pulverstrahle 4
und 6 darzustellen. Die Lage der Auftreffflächen 28 und
29 ist dabei abhängig von der Verdrehung der Plasma-
pulverspritzvorrichtung 2, also von der Position der Pis-
tole. Selbstverständlich sind die Laserstrahle 11 und 12
entsprechend ausgerichtet.
[0045] Zunächst können die Auftreffflächen 28 und 29
nebeneinander liegend angeordnet sein, wie im unteren
Figurenbereich der Figur 4 erkennbar. Diese Position
wird für die Folgenden Positionen der Einfachheit wegen
als neutrale Position bezeichnet, ohne dass dies eine
einschränkende Wirkung haben soll. Erkennbar ist, dass
die Pulverstrahle 4 und 6 dabei nicht wie aus Figur 1
angenommen werden könnte scharf voneinander ge-
trennt sind, sondern jeweils einen Überlappbereich 31
aufweisen.
[0046] Durch Verdrehen des Plasmabrenners 2 aus
seiner neutralen Position heraus, könnte die Auftreffflä-
chen 28 und 29 versetzt zueinander sein, so dass eine
der anderen quasi voreilt. Diese Position ist in der Mitte
der Figur 4 dargestellt. Durch weiteres Verdrehen aus
der neutralen Position heraus, können die Auftreffflächen
28 und 29 auch direkt hintereinander angeordnet sein,
wie am oberen Bereich der Figur 4 erkennbar ist.
[0047] Die jeweils erkennbaren Überlappbereiche 31
können in ihrem Betrag ebenfalls veränderbar sein, wie
in Figur 4 angedeutet. Die beiden Pulverstrahle 4 und 6,
also die Auftreffflächen 28 und 29 können idealer Weise
auch ohne Überlappung angrenzen.
[0048] Selbstverständlich sind auch die Bögen des
Rohr-Steg-Rohr-Segmentes 8 mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren beschichtbar. Ebenso sind Paneele für
Kesselwände mit dem vorgeschlagenen Verfahren der
Erfindung beschichtbar.
[0049] Mit der Laser-Plasmaspritzvorrichtung 1 kann
eine Schutzschicht mit einer Dicke von beispielsweise
0,6 bis 1,5 mm erzeugt werden. Dies ist möglich, da zwei
Pulverstrahle 4 und 6 erzeugt werden, wobei das Pulver
der jeweiligen Pulverstrahle nicht schmelzflüssig ist, son-
dern lediglich aufgeschmolzen, also angewärmt wird.
Dadurch können die Laser mit einer geringeren Leistung
einen aufmischzonenfreien, diffusiven Verbund des auf-
getragenen Pulvers, also Beschichtungswerkstoffes
zum Grundwerkstoff bewirken. Hinzu ist zu sehen, dass
das Plasmagas tangential zu Mittellängsachse eingelei-
tet wird und um die Mittellängsachse X1 rotiert, so dass
durch den rotierenden Lichtbogen quasi auch eine rotie-
rende Ionisation des Plasmagases erzeugt wird. Zudem
ist vorteilhaft, dass zwei Innenzuführöffnungen der Ano-
de gleichzeitig mit Pulver beschickt werden, so dass die
beiden Pulverstrahle 4 und 6 gebildet sind, von denen
noch dazu einer zur Mittellängsachse X1 abgelenkt ist.
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Patentansprüche

1. Thermisches Spritzverfahren zum Herstellen einer
Schutzschicht im Plasmapulverspritzverfahren auf
mit heißen_Gasen, insbesondere Rauchgasen be-
aufschlagten metallischen Wänden, umfassend zu-
mindest die Schritte Reinigen der metallischen
Wände;
Versetzen eines Plasmagases in Rotation um die
Mittellängsachse (X1) einer Plasmapulverspritzvor-
richtung (2);
Innenzuführung eines Beschichtungswerkstoffes
als Pulver gleichzeitig durch zwei Innenzuführöff-
nungen (24,26) hindurch, welche Innenzuführöff-
nungen (24,26) mit ihren Mündungsöffnungen ein-
ander gegenüberliegend angeordnet sind, wobei zu-
mindest ein Pulverstrahl (4,6) erzeugt wird;
Aufschmelzen des Beschichtungswerkstoffes; und
Verbinden des auf die metallische Wand auftreffen-
den Beschichtungswerkstoffes mittels zumindest ei-
nes Laserstrahles (11,12) einer Laserstrahlanlage
(3) unter Ausbildung eines diffusiven Verbundes des
Beschichtungswerkstoffes zum Grundwerkstoff der
metallischen Wand.

2. Thermisches Spritzverfahren nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der diffusive Verbund
des Beschichtungswerkstoffes zum Grundwerkstoff
eine Dicke von 100 mm, bevorzugt von 20 bis 70mm
aufweist.

3. Thermisches Spritzverfahren nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schutz-
schicht nach dem Aufspritzen und nach dem Erstel-
len des diffusiven Verbundes mit dem Laser eine
Schichtdicke von 0,2 bis 0,4 mm, bevorzugt von 0,6
bis 1,5mm aufweist.

4. Thermisches Spritzverfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwei Pulverstrahle (4,6) erzeugt werden,
wobei jeder Pulverstrahl (4,6) mit einem zugeordne-
ten Laserstrahl (11,12) zur Bildung des diffusiven
Verbundes bearbeitet wird, wobei einer der Pulver-
strahlen (4,6) die Plasmapulverspritzvorrichtung (2)
zentrisch zu seiner Mittelachse (X1) verlässt, wobei
der andere Pulverstrahl (4,6) die Plasmaspritzvor-
richtung (2) abgelenkt zur Mittelachse (X1) die Plas-
maspritzvorrichtung (2) verlässt.

5. Thermisches Spritzverfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Pulver mit einer groben Körnung we-
niger als 200mm, bevorzugt weniger als 125mm, wei-
ter bevorzugt zwischen 63 und 104mm aufgetragen
wird.

6. Thermisches Spritzverfahren nach einem der vor-

hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Lichtbogen (21) mit seinen Lichtbo-
genfußpunkten zum einen an einer Anode (22) und
zum anderen an einer Kathode (23) entsprechend
der Rotation des Plasmagases in Rotation versetzt
wird.

7. Thermisches Spritzverfahren nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das jeweils durch eine der Innenzuführ-
öffnungen (24,26) eingeleitete Pulver identisch zu
dem Pulver sein kann, welches durch die andere,
gegenüberliegende Innenzuführöffnung (24,26) ein-
geleitet wird, und dass das jeweils durch eine der
Innenzuführöffnungen (24,26) eingeleitete Pulver
unterschiedlich zu dem Pulver sein kann, welches
durch die andere, gegenüberliegende Innenzuführ-
öffnung (24,26) eingeleitet wird.

8. Thermische Spritzvorrichtung eingerichtet insbe-
sondere zur Durchführung des thermisches Spritz-
verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, zum Herstellen einer Schutzschicht im Plasma-
pulverspritzverfahren auf mit heißen Gasen, insbe-
sondere Rauchgasen beaufschlagten metallischen
Wänden, gekennzeichnet durch eine Plasmapul-
verspritzvorrichtung (2) und eine Laserstrahlanlage
(3), wobei als Beschichtungswerkstoff ein Pulver le-
diglich aufgeschmolzen wird und ein Laserstrahl
(11,12) der Laserstrahlanlage (3) einen diffusiven
Verbund des auftreffenden Beschichtungswerkstof-
fes zum Grundwerkstoff erzeugt.

9. Thermische Spritzvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Plasmagasdüse
(13) der Plasmapulverspritzvorrichtung (2) zumin-
dest eine kombinierte Bohrung (14) aufweist, welche
aus Teilbohrungen (16, 17) gebildet ist, von denen
eine Teilbohrung (17) mit ihrer Mittelachse (y) winklig
zur Mittelachse (x) der anderen Teilbohrung (16) an-
geordnet ist, so dass Plasmagas tangential zur Mit-
tellängsachse (X1) der Plasmapulverspritzvorrich-
tung (2) in eine Anode (22) der Plasmapulverspritz-
vorrichtung (2) eingeleitet wird, wobei das Plasma-
gas einen Lichtbogen (21) rotierend um die Mittel-
längsachse (X1) der Plasmapulverspritzvorrichtung
(2) erreicht.

10. Thermische Spritzvorrichtung nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Anode
(22) der Plasmapulverspritzvorrichtung (2) zwei In-
nenzuführöffnungen (24,26) eingebracht sind, deren
jeweilige Mittelachse (X4) zu einer Senkrechten auf
eine Mittellängsachse (X1) winklig, höchst bevorzugt
in einem Winkel von 9° angeordnet ist.
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